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§ 52g HG Zulassungs- und
Erganzungsprufungen

HG - Hochschulgesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Das fur die studienrechtlichen Angelegenheiten zustandige Organ hat fachlich geeignete Priferinnen oder
Prifer fur die Zulassungs- und Erganzungsprifungen heranzuziehen, die Prifungsmethode zu bestimmen und
festzulegen, ob die Prufung als Einzelpriufung oder als kommissionelle Prifung abzulegen ist.

2. (2)Wird zur Vorbereitung auf eine Erganzungsprufung ein Hochschullehrgang eingerichtet, gilt dessen positiver
Abschluss als Erganzungsprufung.

3. (3)Zulassungsprifungen sind unbeschrankt wiederholbar.

In Kraft seit 01.10.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 52g HG Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen
	HG - Hochschulgesetz 2005


